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1  Allgemeine Produktmerkmale
	Bezeichnung des Produktes/Programms

	

	Planungsbegriff/Bezeichnung MPO
	Planungsnummer/Materialplanungsobjekt

	
	

	Vorhabenkurzbezeichnung
	Vorhabennummer

	
	

	Objekt-ID
	Projektkennung
	RegNr. (ÄI)
	Projektkategorie

	(VUK, WS, Klasse/Einheit)

	(Kennung des Projektes)

	(Registrierungs-nummer der ÄI)

	(Projektkategorie des Produktes nach PBN; 
A-1500/32)*


	Bezeichnung der Änderung
	

	Nutzungsdauerende (JJ)
	(Nutzungsdauerende nach PBN-Dokument)

	Anzahl der Produkte
	(betroffene Stückzahl) 

	Nutzer/Betreiber 

		☐ Heer 
☐ ZSanDst 
☐ IUD 
	☐ SKB
☐ AIN 
☐ CIR
	☐ Marine 
☐ Personal 
☐ MilSeelSorge 
	☐ Luftwaffe 
☐ Rechtspflege
☐ sonstige DSt




	Leitwolfkennzeichnung
	☐ Ja 	☐ Nein (Kennzeichnung, ob das Produkt Leitwolf11 für den betroffenen Artikel/Baugruppe ist)



*Hinweis zur Festlegung der Projektkategorie:
Es erfolgt keine separate Einstufung jeder einzelnen Änderungsmaßnahme gem. der Allgemeinen Regelungen (AR) „Projektkategorisierung in der Projektbezogenen Bedarfsdeckung und Nutzung“ A-1500/32 (Matrix), sondern eine Übernahme der Projektkategorie des zugehörigen Projektes, bei mehreren betroffenen Projekten die höchste.
Hinweis zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung: Die Änderungsgenehmigung entspricht einer WU für die Umsetzung der Produktänderung (siehe hierzu PBN und § 7 (2) BHO „Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen“). Wird die umfassende Darstellung der WU als Anlage beigefügt, ist hier eine Kurzfassung aufzunehmen.

Für Maßnahmen der Informationstechnologie kann jeweils eine IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt werden. In allen anderen Fällen ist die Wirtschaftlichkeit anhand dieses Dokuments nachzuweisen12.

[bookmark: _Toc531940553]2  Bezugsdokumente
ÄI für [Titel] vom [Datum] 
ÄF für [Titel] vom [Datum]
Sofern relevant, sind weitere Bezugsdokumente aufzuführen (z. B. letztes CPM/PBN-Dokument).
__________________________
11  siehe X1-400/159 Produktgruppenzuordnung von Artikeln (Leitwolf)
12  siehe PBN 4.2.2


[bookmark: _Toc531940554]3  Betroffene Produkte
Sofern relevant, sind hier weitere betroffene Produkte/Projekte (Name; Objekt-ID; Projektkennung) aufzulisten, die von der geplanten Änderung betroffen sind (sogenannte Mitnutzer). Sofern existent, ist zudem der sogenannte Leitwolf zu benennen).
Die Mitnutzer bzw. der Leitwolf sind durch die bzw. den ProjLtr sachgerecht einzubinden.































[bookmark: _Toc531940555]4  Beschreibung der Produktänderungsmaßnahmen
Dieser Abschnitt schildert die grundsätzliche Problemstellung (Ausgangslage = nachvollziehbare Darstellung des Ist-Zustandes) und beschreibt die notwendige (vgl. § 6 BHO) Produktänderungsmaßnahme (= Bedarfsforderung) sowie die Bedarfsprognose (Herleitung der Stückzahl und Verteilung auf die Jahresscheiben). Die erforderlichen Änderungen müssen funktional und ergebnisoffen beschrieben und anhand objektiv prüfbarer Kriterien (qualitativ / quantitativ) erläutert werden. Es sind Ziele, Zielkonflikte und Prioritäten der Maßnahme darzustellen. Konkrete Angaben (z. B. Produkte, Herstellerkennzeichnung, Teilekennzeichnung, usw.) können in Abschnitt 16.3 aufgenommen werden.

An dieser Stelle sind ebenso die geltenden Rahmenbedingungen für die Umsetzung der geplanten Produktänderung zu nennen (zeitliche, rechtliche, organisatorische, sonstige).

[bookmark: _Toc531940556]5  Zulässigkeit der Änderung13
(Zutreffendes ist anzukreuzen)
	1
	☐
	Anpassen des Produkts an rechtliche Bestimmungen (z. B. auf dem Gebiet der Zulassung, des Umweltschutzes oder des Arbeitsschutzes) oder aufgrund nationaler/internationaler Verpflichtungen.

	2
	☐
	Beseitigen von auftretenden Gefährdungen der Sicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten der Bundeswehr und Dritten oder der Umwelt, die durch das Produkt verursacht werden.

	3
	☐
	Beseitigen von Funktionsstörungen oder Schwachstellen des Produkts.

	4
	☐
	Extern verursachter Änderungsbedarf einzelner Produktbestandteile (Komponenten/Baugruppen), bzw. am Konstruktionsstand oder der Konfiguration eines Produkts, beispielsweise durch Obsoleszenzen, Kooperationsfähigkeit oder zum Wiederherstellen der Interoperabilität.

	5
	☐
	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit14 in der Nutzung oder signifikante Verbesserung im Betrieb.



[bookmark: _Toc531940557]6  Einstufung der Dringlichkeit13
	Stufe 1
	(sofort)
	☐

	Stufe 2
	(dringend)
	☐

	Stufe 3
	(wichtig)
	☐



Stufe 1: 	Änderungen dieser Stufe sind sofort durchzuführen. Nicht geändertes Produkt ist für die Nutzung zu sperren.
Stufe 2: 	Änderungen dieser Stufe sind innerhalb einer durch den/die ProjLtr festzulegenden Zeitspanne durchzuführen. Nach Ablauf dieser Frist sind nicht geänderte Produkte zu sperren oder die Nutzung entsprechend einzuschränken.
Stufe 3: 	Änderungen dieser Stufe sind in einer befristeten Zeitspanne und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit möglichst im Rahmen der nächsten planmäßigen Instandhaltung durchzuführen. Kann die Frist nicht eingehalten werden, ist eine Verlängerung über den BV OrgBer bei der/dem ProjLtr zu beantragen.

Die durch den/die ProjLtr festzulegende Zeitspanne ist hier ebenfalls zu dokumentieren.
__________________________
	13	siehe VG 95031-1
14	z. B. durch Nachweis wesentlicher Ausgabenreduzierung









[bookmark: _Toc531940558]7  Begründung der Einstufung der Dringlichkeit und Zulässigkeit
Die Zulässigkeit und Dringlichkeit sind mit Bezug auf Abschnitt 4 konkret zu begründen. Aus den dort genannten Rahmenbedingungen und der Beschreibung der Problemstellung soll die Zulässigkeit und die Dringlichkeit ableitbar sein. Ggf. ist ein Hinweis auf das Umsetzungsdatum und die Konsequenzen in Bezug auf den Aspekt Dringlichkeit aufzunehmen. 

Falls die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Nutzung als zulässiger Grund gewählt wurde, ist hier der rechnerische Nachweis zu erbringen bzw. auf ein separates Dokument zu verweisen, welches als Anlage aufzunehmen ist.


[bookmark: _Toc531940559]8  Auswirkung auf die Projektelemente
	
	ja
	nein

	Führung/Einsatz
	☐
	☐

	Organisation
	☐
	☐

	Personal/Ausbildung
	☐
	☐

	Logistik
	☐
	☐

	Infrastruktur
	☐
	☐

	Sicherer Betrieb und Ergonomie
	☐
	☐

	Sicherheitsmanagement
	☐
	☐

	Architektur, Standardisierung, Frequenzverfügbarkeit, IT- und Datenmanagement
	☐
	☐

	Geoinformationswesen der Bw
	☐
	☐

	Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Gefahrgutwesen
	☐
	☐



Hier ist durch Ankreuzen die Auswirkung der Änderung auf die Projektelemente darzulegen. Detaillierungen zu den ProjElem sind ergänzend aufzunehmen. Es sind auch Aussagen zu allen betroffenen ProjElem hinsichtlich monetärer Auswirkungen vorzunehmen. Die rechnerische Herleitung erfolgt in Abschnitt 16.
Auswirkung auf Logistik betreffen z. B. Kreislaufreserven, ET-Bevorratung, Technische Dienstvorschriften/Regelungen, Ersatzteilkataloge, Unterlagen für Musterzulassung, Anpassung Materialgrundlagen und –informationen.
Hier können ergänzend weitere Hinweise/Detaillierungen vorgenommen werden.


[bookmark: _Toc531940560]9  Musterzulassungsaussage erforderlich
Bei Produktänderungen an zulassungspflichtigen Produkten sind die verantwortlichen Dienststellen einzubeziehen, um das Vorgehen im Prüf- und Zulassungsprozess abzustimmen und die Prüfumfänge festzulegen.

					☐ Ja 		☐ Nein



10  Stellungnahme zur Zulassung/Verkehrssicherheit
Nicht betroffen ☐

Wenn Zulassung/Verkehrssicherheit betroffen:

	Angabe von erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der Zulassung/ Verkehrssicherheit:



	Dienststelle:

	OrgEl:

	Name
	Telefon
	Ort, Datum

	
	
	

	

	(Unterschrift)



[bookmark: _Toc531940561]11  Gewährleistungsansprüche betroffen
☐ Ja 		☐ Nein

12  Stellungnahme der ZtQ-Regionalstelle
Nicht betroffen ☐

Wenn amtliche Qualitätssicherung/Güteprüfung betroffen:

	Änderung wird befürwortet:
	Ja ☐
	Nein ☐

	Weitere Erläuterungen bei Nein:



	ZtQ-Regionalstelle:

	Name
	Telefon
	Ort, Datum

	
	
	

	

	(Unterschrift)



[bookmark: _Toc531940562]13  Dokumentenerstellung
Änderungsanleitung erforderlich	☐ Ja 		☐ Nein

Technische Anweisung erforderlich	☐ Ja 		☐ Nein
[bookmark: _Toc531940563]

14  Bearbeitungsschritte
(Sachstand/Ergebnisse in Anlage(n) darstellen)
	
	Ja
	Nein
	Nicht zutreffend

	Nachweis der Realisierbarkeit erbracht
	☐
	☐
	☐

	Auswahl der technischen Lösung getroffen
	☐
	☐
	☐

	Entwicklung und Konstruktion abgeschlossen
	☐
	☐
	☐

	Prüf- und Qualifikationsprogramm erfolgreich abgeschlossen
	☐
	☐
	☐

	Mustereinbau durchgeführt
	☐
	☐
	☐

	Subsystemverträglichkeit bescheinigt (siehe gesonderte Anlage)
	☐
	☐
	☐

	Systemverträglichkeit bescheinigt (siehe gesonderte Anlage)
	☐
	☐
	☐

	Zeichnungs- und Stücklistensätze erstellt
	☐
	☐
	☐

	Konstruktionsstand festgelegt
	☐
	☐
	☐



Ergänzungen zu den Arbeitsschritten sind hier vorzunehmen. 


[bookmark: _Toc531940564]15  Umfang der Änderung
(bei laufender Fertigung)

	Nicht betroffen ☐

	Bei Vertragsschluss bis spätestens:
	

	Fertigungseinlauf ab Werks-/Serien-Nr.:
	

	Nachrüstung der Werks-/Serien-Nr.:
	

	Ab:
	Bis:



[bookmark: _Toc531940567]16  Bewertung der Optionen
Marktverfügbarkeit, Rahmenvereinbarungen oder ein späteres Vergabeverfahren sind keine Begründungen für die Wirtschaftlichkeit!
Fachliche Beratung/Unterstützung erfolgt durch BAAINBw T3.1.

16.1  Ermittlung der grundsätzlich möglichen Optionen
An dieser Stelle erfolgt eine Nennung der grundsätzlich in Frage kommenden Optionen zur Umsetzung der beschriebenen Produktänderung.
Die nachfolgenden Optionen müssen in jedem Fall betrachtet werden:
–	Fortführung des Ist-Zustandes;
–	Modifizieren vorhandener Produkte;
	+ Eigenmodell;
	+ Outsourcing (Inanspruchnahme einer Dienstleistung);
	+ Kooperation zwischen Behörden, Streitkräften oder Industrie, auch international
–	Marktverfügbare Neu-/Gebrauchtprodukte;
	+ Kauf;
+ Miete/Leasing
	+ Outsourcing (Inanspruchnahme einer Dienstleistung);
	+ Kooperation zwischen Behörden, Streitkräften oder Industrie, auch international;
–	Neuentwicklung;
	+ Eigenmodell;
	+ Outsourcing (Inanspruchnahme einer Dienstleistung);
	+ Kooperation zwischen Behörden, Streitkräften oder Industrie, auch international.

An dieser Stelle kann auf die umfassende Darstellung zu Gunsten einer prägnanten Benennung verzichtet werden (siehe Abschnitt 16.3).


16.2  Ausschluss von ungeeigneten Optionen
Optionen, die den Bedarf nicht erfüllen oder gegen eine Rahmenbedingung verstoßen (siehe Aussagen in Abschnitt 4), sind nachvollziehbar begründet auszuschließen. Der Ausschluss ist für jede Option und ggf. bei verbleibenden Optionen für einzelne Unterpunkte (+) nachvollziehbar zu begründen. 
Bezüglich der Fortführung des Ist-Zustandes sind die Hinnahme möglicher Minderleistungen oder Nutzungseinschränkungen im IPT zu bewerten und das Ergebnis hier zu dokumentieren.

Hinweis:
Ein Mangel an Haushaltsmitteln ist als Begründung für den Ausschluss von zu betrachtenden Optionen unzulässig. Gleiches gilt für den Mangel an Personal.


16.3 Darstellung der geeigneten Optionen
Alle nicht begründet ausgeschlossenen Optionen müssen beschrieben und im Weiteren betrachtet werden. 

16.4  Berechnung der Optionen der Bedarfsdeckung
Für die Berechnung der verbleibenden Optionen sind zunächst alle Annahmen für jede der Optionen darzulegen. Annahmen für die Berechnung sind separat aufzuführen. Die Ableitungen (inkl. Quellen) der jeweiligen Annahmen sind zu dokumentieren. Die Umsatzsteuer ist zu berücksichtigen. Restwerte sind zu berücksichtigen.
Alle ursächlichen Einnahmen und Ausgaben und deren Quellen sind aufzuführen, ebenso wie die monetären Auswirkungen in den Projektelementen. Bei nur einer verbleibenden Option erfolgt die Herleitung und Berechnung des Haushaltsmittel-Bedarfs. Verbleiben mindestens zwei Optionen, so ist zusätzlich eine Kapitalwertberechnung vorzunehmen.
16.5  Haushaltsmittel
	Ausgaben (Brutto Beträge)
	Preis-kennung
	Beträge

	Beschaffung:
	
	

	· Änderungssätze bzw. Änderung Produkt 
(einschl. Kreislaufreserve)
	     
		     €

	· Durchführung Industrie (einschl. Kreislaufreserve)
	     
		     €

	· Ersatzbeschaffung
	     
		     €

	· Vorbereitung und Durchführung Einsatz- und Betriebsprüfung
	     
		     €

	· Ersatzteil-Erstbedarf
	     
		     €

	· Änderung/Erstellung Software
	     
		     €

	· Änderung/Erstellung MatGdlg/MatInfo/Musterunterlagen/Zeichnungssätze
	     
		     €

	· Nachbeschaffung MatGdlg/MatInfo
	     
		     €

	· Ausbildungsmittel
	     
		     €

	· Werkzeugsätze
	     
		     €

	· Ausbildungskosten (Industrie)
	     
		     €

	Zwischensumme:
		     €

	Infrastruktur
	     
		     €

	WaSys-/Produktspezifische Sonderregelungen
	     
		     €

	Nutzung der neuen Konfiguration (Differenz zur bisherigen Konfiguration)
	     
	

	· Ersatzteil-Folgebedarf (pro Jahr x Restnutzungszeit)
	+/-
		     €

	· Instandsetzung bei der Industrie (pro Jahr x Restnutzungszeit)
	+/-
		     €

	· Betriebsstoff-/Energie (pro Jahr x Restnutzungszeit)
	+/-
		     €

	Zwischensumme:
		     €

	Aussonderung
	     
		     €

	Summe:
		     €



Die Ausgaben für die Änderung sind einschließlich aller Steuern und Abgaben in den einzelnen Zeilen anzugeben. Die Werte für die einzelnen Zeilen wurden im vorangegangenen Abschnitt ermittelt. Darüber hinaus ist die Preiskennung für jede Zeile anzugeben (siehe Bw-Schlüssel 0186). 

Der Finanzbedarf, die Einplanung im Datenwerk Finanzbedarfsanalyse (FBA) und die Veranschlagung im Haushalt sind unter Punkt 18ff. tabellarisch darzustellen.

16.6  Zeitplanung
Ein AZF-Plan ist als Anlage zu erstellen; Meilensteine sind aufzunehmen. Die aufgeführten Haushaltsmittel müssen mit denen in diesem Dokument übereinstimmen.

16.7  Risikoanalyse
Für Optionen, welche in den vorhergehenden Prüfschritten nicht ausgeschlossen wurden, ist eine Risikoanalyse durchzuführen und zu dokumentieren. Diese Analyse kann sich auf den jeweiligen Risikobericht des Projektes stützen und ist prinzipiell nach AR A-1500/30 „Risikomanagement im Rüstungsmanagement“ in Verbindung mit der Anlage zum Teilprojekt 4 „Konzept Risikomanagement und Berichtswesen“ vorzunehmen.
Die Darstellung des Risikos erfolgt in drei Teilschritten15:
1. Risikoidentifikation (=Darlegung aller ergebnisrelevanten Risiken)
2. Risikoverteilung (= wer trägt das jeweilige Risiko)
3. Monetäre Risikobetrachtung (Berechnung der Risikowerte (= Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadenausmaß)) Die Risikowerte sind zeitlich den HHJ zuzuordnen, in denen die Risiken voraussichtlich eintreten. Bei mehreren verbleibenden Optionen ist eine erneute Berechnung des Kapitalwertes mit Risiko vorzunehmen.


16.8  Falls benötigt: Qualitative Betrachtung
Sofern nichtmonetäre Aspekte entscheidungsrelevant sind, können ergänzend nichtmonetäre Verfahren (z. B. Nutzwertanalyse) zur Anwendung kommen.


16.9  Falls benötigt: Vergleich der Optionen 
Bei mehr als einer verbleibenden Option wird eine vergleichende Darstellung der Optionen auf der Grundlage der Kapitalwerte ohne und mit Risiko durchgeführt.


16.10  Falls benötigt: Sensitivitätsanalyse
Bei mehr als einer verbleibenden Option wird im Rahmen der Sensitivitätsanalyse das Ergebnis der Optionsberechnung in Abhängigkeit von den zugrunde gelegten Annahmen betrachtet. 

Dazu ist darzustellen, wann und unter welchen Umständen sich durch die Änderung einzelner sensitiver Annahmen die Vorteilhaftigkeit des Ergebnisses zugunsten einer anderen Option verändert.


16.11 Beteiligung des IPT16

☐ Ja 		☐ Nein

Ggf. Begründung, falls das IPT abweichend von den Vorgaben des PBN nicht beteiligt wurde.

__________________________
	15	siehe AR A-2400/62 Nr. 370 „Die Vorschrift zu Wirtschaftlichkeitsuntersuchung verlangt die Darstellung dieser Punkte innerhalb der WU.“
16	siehe AR A-1500/3 Nr. 355



17  Entscheidungsvorschlag
Der Entscheidungsvorschlag bildet die Bewertung der zuvor dargestellten Inhalte ab. Es müssen mindestens folgende Aussagen enthalten sein:

· Herausstellung der wirtschaftlichsten Option (auf Grundlage der Kapitalwerte);
· Empfehlung einer Option und (zusammenfassende) Darstellung dieser Option; 
· Darstellung der Auswirkung auf den Haushalt (prognostizierter Haushaltsmittel-Bedarf ohne und mit Risiko);
· ggf. Berücksichtigung nichtmonetärer Aspekte;
· ggf. Darstellung des Vergleichs der Optionen;
· ggf. Darstellung entscheidungsrelevante Aspekte der Risikobetrachtung;
· ggf. Ergebnis der Sensitivitätsanalyse;
· Vorschlag zur Durchführung einer begleitenden und abschließenden Erfolgskontrolle inkl. der Darstellung von Kriterien/ Zielwerten / Nachsteuerungsbedarf. 
Die Erfolgskontrolle muss Aussagen zu den drei Teilschritten enthalten:
· Zielerreichungskontrolle;
· Wirkungskontrolle;
· Wirtschaftlichkeitskontrolle.

[bookmark: _Toc529953786][bookmark: _Toc529958257][bookmark: _Toc529958359][bookmark: _Toc530748253][bookmark: _Toc529953787][bookmark: _Toc529958258][bookmark: _Toc529958360][bookmark: _Toc530748254]
[bookmark: _Toc531940578]18  Aufstellung der Haushaltsmittel
[bookmark: _Toc531940579]18.1  Haushaltsmittelbedarf für die Produktänderung

	Kapitel/
Titel
	Gesamt
	bis Ende
VJ
	20....
	20....
	20....
	20....
	20.... 

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Beträge in Mio. €


(Preiskennung: ..../....; Preisstand:  12/....)
Hinweise: 	–	Der bestehende Finanzbedarf ist vollumfänglich darzustellen. Eine Zusammenfassung der Bedarfe in der Form „ff“ wird durch den zuständigen Bewirtschafter nicht akzeptiert. Gegebenenfalls ist die Tabelle zu erweitern.
	–	Mehrfachnennungen möglich, bitte alle Kapitel/Titel angeben.
	–	Angaben zum Mengengerüst (Stückzahl, Personenstunden oder vergleichbar.) sind jeweils in 
		einer Zeile unter den Beträgen auszubringen.




[bookmark: _Toc531940580]18.2  Gesamtbedarf einschließlich der Produktänderung

	Kapitel/
Titel
	Gesamt
	bis Ende
VJ
	20....
	20....
	20....
	20....
	20.... 

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Beträge in Mio. €


(Preiskennung: ..../....; Preisstand:  12/....)
Hinweise:	–	Diese Tabelle ist nur bei Produktänderungen der Titelgruppe 55 zu befüllen.
	–	Der bestehende Finanzbedarf ist vollumfänglich darzustellen. Eine Zusammenfassung der 
		Bedarfe in der Form „ff“ wird durch den zuständigen Bewirtschafter nicht akzeptiert. Ggf. ist 		die Tabelle zu erweitern.
	–	Mehrfachnennungen möglich, bitte alle Kapitel/Titel angeben.
	–	Angaben zum Mengengerüst (Stückzahl, Personenstunden oder vergleichbar) sind jeweils in 		einer Zeile unter den Beträgen auszubringen.
[bookmark: _Toc531940581]18.3  Datenwerk Finanzbedarfsanalyse 20....
Finanzbedarfsanalyse – Realisierung (Ausgabenbereich/e ….)
	Kapitel/
Titel
	SymbZn
	Gesamt
	bis Ende
VJ
	20....
	20....
	20....
	20....

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Beträge in Mio. €


(Preiskennung: ..../....; Preisstand:  12/....)

Hinweise: 	–	Abweichungen zwischen tatsächlichem Finanzbedarf (Ziffer 18.2) und dargestellter Einplanung in der FBA (Ziffer 18.3) sind möglich, sollten aber im Hinweistext erläutert werden. Musterformulierungen hierzu werden durch BAAINBw ZA2 im Rahmen einer Ausfüllanleitung bekannt gegeben.
	–	Mehrfachnennungen möglich, bitte alle symbolischen Zeilennamen (SymbZn) angeben.
	–	Angaben zum Mengengerüst (Stückzahl, Personenstunden oder vergl.) sind jeweils in einer Zeile unter den Beträgen auszubringen.

Finanzbedarfsanalyse – Nutzung (Ausgabenbereich/e …) 
(nur zu Befüllen, wenn Maßnahme Auswirkungen auf die Nutzungskosten hat)
Nicht betroffen ☐

	Kapitel/
Titel
	SymbZn
	Objekt-ID/ VUK
	Gesamt
	20....
	20....
	20....
	20....

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Beträge in Mio. €



Der Bedarf an Haushaltsmitteln wird zeit- und bedarfsgerecht eingeplant und angemeldet.

Hinweise: 	–	Der Finanzmehrbedarf für Materialerhaltung (MatErhalt) durch die neue Konfiguration ist in Abschnitt 16.5 zu dokumentieren.
	–	Mehrfachnennungen möglich, bitte alle symbolischen Zeilennamen (SymbZn) angeben.
	–	Angaben zum Mengengerüst (Stückzahl, Personenstunden oder vergl.) sind jeweils in einer Zeile unter den Beträgen auszubringen.

[bookmark: _Toc529958374][bookmark: _Toc530748268][bookmark: _Toc531940582]18.4  Haushalt
Der erforderliche Finanzbedarf wird/wurde zum Haushalt 20..../..... Finanzplan bei Kapitel 14.. Titel …. unter der Vorhabennummer . ./…/… wie folgt angemeldet (Preisstand: 12/....):

Der erforderliche Finanzbedarf ist im Haushalt 20..../..... Finanzplan bei Kapitel 14.... Titel .... unter der Vorhabennummer . ./…/…wie folgt veranschlagt (Preisstand: 12/....):

Der erforderliche Finanzbedarf wird im Haushaltsvollzug 20… bei Kapitel 14… Titel … zu Lasten der Raffungszeile Q/…/… bereitgestellt.

Hinweise: 	–	Von den hier ausgewiesenen Musterformulierungen ist lediglich eine zu verwenden, die anderen sind zu löschen.
	–	Sollte die Finanzierung aus der Raffung erfolgen, muss die nachfolgende Tabelle nicht befüllt werden.
	–	Sollte keine Vorhabennummer vorhanden sein, bitte entsprechend streichen.
	
Kapitel/
Titel
	Gesamt
	bis Ende
VJ
	20....
	20....
	20....
	20....
	20.... 

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Beträge in Mio. €



Hinweise: 	–	Der bestehende Finanzbedarf ist vollumfänglich darzustellen. Eine Zusammenfassung der Bedarfe in der Form „ff“ wird durch den zuständigen Bewirtschafter nicht akzeptiert. Gegebenenfalls ist die Tabelle zu erweitern.
	–		Mehrfachnennungen möglich, bitte alle Kapitel/Titel angeben.
	–	Angaben zum Mengengerüst (Stückzahl, Personenstunden oder vergleichbar) sind jeweils in einer Zeile unter den Beträgen auszubringen.

[bookmark: _Toc531940583]19  Genehmigung zur Nutzung
Anpassung GeNu erforderlich		Ja ☐		Nein ☐ 
Begründung:
[bookmark: Text180]     


[bookmark: _Toc531940584]20  Produktverantwortliche Stelle 
BAAINBw/Dienststelle:           			OrgEinheit:      

ProlLtr:	     	Tel.:      

Bearbeiter/‘in:	     	Tel.:      







[bookmark: _Toc531940585]21  Anlagenverzeichnis
Hier sind die entsprechenden Anlagen aufzunehmen, auf die zuvor hingewiesen wurde. Weiterhin können hier zusätzliche Anlagen aufgenommen werden, die erforderlich sind (z. B. Detailinformationen zu den betroffenen Materialien, Vorschriften, Prüfdokumentation, usw.).

1. Abkürzungsverzeichnis;
2. AZF-Plan/Meilensteinplan;
3. LCC-Erfassungstemplate mit Stichtag….
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